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 Veröffentlicht am 30.12.1986

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

ÄrzteG 1984 §90 Abs4;

AVG §56;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Eine auf § 90 Abs 4 Ärztegesetz gestützte Erledigung der Ärztekammer betre8end die Namhaftmachung von

Fachärzten zur Entsendung in die Bundessektion kann nicht als ein Verwaltungsakt angesehen werden, durch den in

einer bestimmten Angelegenheit der Verwaltung gegenüber individuell bestimmten Personen normativ abgesprochen

wird; eine solche Erledigung kann daher nicht als Bescheid rechtlich gewertet werden.

Schlagworte
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